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11582 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 4. Juli 2024 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird  

Hauptgesichtspunkte des Beschlusses: 
Grundsätzlich gilt als Tag der Gewerbeanmeldung jener Tag, an welchem alle erforderlichen Nachweise 
bei der Behörde eingelangt sind. Das Recht zur Ausübung eines Anmeldungsgewerbes entsteht also bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bereits mit der Anmeldung. Der auf diese Weise rechtlich 
begründete Bestandsbeginn von Gewerbeberechtigungen wird aber nicht schon zu diesem Zeitpunkt im 
GISA öffentlich ersichtlich, da die zuständige Behörde nach der geltenden Rechtslage in jedem Fall eine 
manuelle Prüfung der Anbringen durch Sachbearbeiter vornehmen muss, ehe die Daten im GISA – 
ebenfalls manuell durch Sachbearbeiter - für die Öffentlichkeit freigegeben werden können. Die 
Eintragung der Anmeldung in das GISA hat – auf der Grundlage der erfolgten Prüfung – längstens binnen 
drei Monaten zu erfolgen (§ 340 GewO 1994). 
Der Zeitpunkt der Eintragung in das GISA liegt somit aktuell – rechtlich bedingt – jedenfalls hinter der 
Begründung des Gewerberechts. Dies führt dazu, dass Berechtigte bis zur Veröffentlichung im GISA das 
Bestehen ihres Rechts nur schwer nachweisen können und sich auch nicht sicher sein können, ob 
überhaupt und gegebenenfalls wann die „Freigabe“ erfolgen wird. Aus Gründen der kaufmännischen 
Vorsicht ist es naheliegend und somit der Regelfall, die Gewerbeausübung erst dann zu beginnen, wenn 
die Information im GISA veröffentlicht ist, obwohl die Berechtigung an sich bereits früher entstanden ist 
und dem entsprechend auch schon eine frühere Ausübung möglich gewesen wäre. 
In vielen Fällen bestehen bereits jetzt die technischen Möglichkeiten, das Vorliegen von 
Antrittsvoraussetzungen und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen in Echtzeit während der Eingabe 
des Anbringens in das GISA elektronisch zu validieren. Für Personen, die Anbringen (§ 13 AVG) an die 
Gewerbeverwaltung richten, soll daher die Möglichkeit eröffnet werden, in jenen Fällen, in denen das 
GISA über die verfügbaren Schnittstellen Antrittsvoraussetzungen automatisiert prüfen kann, eine 
öffentliche Eintragung ihrer Gewerbeanmeldung oder anderer berufszugangsrechtlicher Anzeigen im 
GISA unmittelbar nach Absenden des elektronischen Anbringens erlangen zu können, ohne dass dafür die 
manuelle Bearbeitung durch die zuständige Behörde abgewartet werden muss („GISA-Express“). 
Die bisherigen Services der Gewerbeverwaltung und des GISA sollen unberührt bleiben, es wird daher 
den Personen, die Anbringen an die Gewerbeverwaltung richten, auch weiterhin freistehen, Anbringen an 
die Gewerbeverwaltung in jeder technisch möglichen Weise zu richten. In diesen Fällen wird es keine 
Änderung geben, dh, dass dann die bestehende gewerbebehördliche manuelle Prüfung wie bisher erfolgen 
wird. Die Möglichkeit der unmittelbaren elektronischen Eintragung in das GISA soll somit ein 
Zusatzangebot sein, von dem (zukünftige) Gewerbetreibende Gebrauch machen können, aber nicht 
müssen. 
 
Der Wirtschaftsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
9. Juli 2024 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Bernadette Geieregger, BA. 
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Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrätin Dr. Manuela-Anna Sumah-Vospernik mit 
beratender Stimme an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Bernadette Geieregger, BA gewählt. 

Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2024 07 09 

 Bernadette Geieregger, BA Sandra Lassnig 
 Berichterstattung Vorsitzende 

www.parlament.gv.at




